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Management Summary

Die Kreislaufwirtschaft entwickelt sich zu einem strategischen 
Schlüsselthema für Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Angesichts 
endlicher Ressourcen, wachsender Umweltbelastungen und ambi-
tionierter Klimaziele der Europäischen Union gewinnt das Konzept  
einer geschlossenen Ressourcennutzung zunehmend an Relevanz. 
Um diesen Wandel systematisch voranzutreiben, setzt die EU auf 
eine Vielzahl regulatorischer Maßnahmen, die Unternehmen nicht 
nur zur Umstellung auf nachhaltige Prozesse verpflichten, sondern 
gleichzeitig neue Innovations- und Marktchancen eröffnen.

Dieses Whitepaper gibt einen umfassenden Überblick über die  
zentralen europäischen Rechtsvorschriften zur Förderung der Kreis-
laufwirtschaft und analysiert deren Auswirkungen auf die produzie-
rende Industrie. Im Fokus stehen aktuelle Gesetzgebungsakte wie die 
Ökodesign-Verordnung, die Reparaturrichtlinie, die Batterieverord-
nung oder die neuen Emissionsnormen für Fahrzeuge. Darüber hin-
aus werden Querschnittsregelungen wie CBAM, CRMA und die CSDDD  
beleuchtet, die nachhaltige Lieferketten und eine resiliente  
Rohstoffversorgung stärken sollen.

Das regulatorische Umfeld ist jedoch dynamisch und komplex. Neue 
Vorschriften entstehen laufend, bestehende werden fortgeschrieben 
oder ergänzt. Vor diesem Hintergrund wird deutlich: Ein effektives 
Regulatorik-Monitoring ist kein optionales Instrument mehr, sondern 
ein integraler Bestandteil moderner Unternehmensführung. Insbe-
sondere im Bereich der Nachhaltigkeit ist es entscheidend, gesetz- 
liche Anforderungen frühzeitig zu erkennen, korrekt umzusetzen und  
regulatorische Risiken zu vermeiden. Nur wer neue Entwicklungen  
vorausschauend adressiert, kann steigende Anforderungen  
erfolgreich bewältigen, rechtliche Sicherheit gewährleisten und  
nachhaltige Geschäftsstrategien langfristig absichern.

Management  S ummar y
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Warum Kreislaufwirtschaft 
jetzt entscheidend ist
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Warum Kreislaufwirtschaft jetzt entscheidend ist

Vor dem Hintergrund globaler Herausforderungen wie Ressourcenknappheit, 
Umweltverschmutzung und dem fortschreitenden Klimawandel erfährt die 
Kreislaufwirtschaft zunehmende Relevanz. Sie stellt ein zukunftsweisendes 
Wirtschaftsmodell dar, das auf eine nachhaltige Nutzung von Materialien 
und Ressourcen abzielt. Dabei ersetzt sie das traditionelle „End-of-Life“-Mo-
dell durch geschlossene Materialkreisläufe, in denen Reduzierung, Wieder-
verwendung, Recycling und Rückgewinnung von Ressourcen im Mittelpunkt 
stehen. Neben den ökologischen Vorteilen bietet sie Unternehmen auch wirt-
schaftliche Chancen – darunter eine effizientere Ressourcennutzung, gerin-
gere Abhängigkeit von Lieferketten und Kosteneinsparungen durch nachhal-
tiges Produktdesign.1,2

Der politische Druck zur Umsetzung dieser Strategien wächst stetig. Der  
Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft (CEAP) – ein wesentlicher Bestandteil 
des Europäischen Grünen Deals (EGD) – sowie weitere EU-Richtlinien setzen 
klare Vorgaben für eine nachhaltige Produktion. Unternehmen stehen damit 
vor der Herausforderung, sich nicht nur strategisch neu auszurichten, sondern 
auch eine Vielzahl regulatorischer Anforderungen zu erfüllen.3

Die Umsetzung gestaltet sich jedoch schwierig. Die Transformation  
zur Kreislaufwirtschaft erfordert tiefgreifende Anpassungen in der 
Wertschöpfungskette und wird durch zahlreiche Hürden erschwert –  
von technologischen und organisatorischen Herausforderungen bis hin zu  
Unsicherheiten im Marktumfeld. Besonders die regulatorischen Anforderun-
gen stellen eine zentrale Barriere dar: Während sie als wichtiger Treiber der 
Kreislaufwirtschaft funktionieren, unterliegen sie häufig einer komplexen 
Struktur und einem stetigen Wandel. Unternehmen benötigen daher gezielt 
aufbereitete, praxisnahe Informationen, um regulatorische Anforderungen  
effizient zu erfüllen und gleichzeitig die Chancen der Kreislaufwirtschaft  
strategisch für sich zu nutzen.4,5

1  Kirchherr, Reike, und Hekkert, „Conceptualizing the Circular Economy“
2  Pinyol Alberich, Pansera, und Hartley, „Understanding the EU’s Circular Economy Policies through  
   Futures of Circularity“.
3  Europäische Kommission, „European Green Deal“
4  Stumpf, Schöggl, und Baumgartner, „Climbing up the Circularity Ladder?“
5  Holly u. a., „Challenges on the Way to a Circular Economy from the Perspective of the Austrian  
   Manufacturing Industry“
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6  in Anlehnung an Ellen MacArthur Foundation, „Towards the circular economy“

Abbildung 1: Butterfly Diagramm: Biologische & technische Kreisläufe der Kreislaufwirtschaft6

Warum Kreislaufwirtschaft jetzt entscheidend ist
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Von linear zu zirkulär

Die Kreislaufwirtschaft ist ein innova-
tiver Ansatz zur nachhaltigen Ressour-
cennutzung, der das herkömmliche line-
are Wirtschaftsmodell ablöst. Während 
traditionelle Produktionsprozesse nach 
dem Prinzip „Nehmen, Herstellen, Ent-
sorgen“ funktionieren, setzt Kreislauf-
wirtschaft auf geschlossene Material-
kreisläufe. Ziel ist es, Rohstoffe effizient 
einzusetzen, Abfälle zu vermeiden und 
die Wiederverwertung von Materialien 
zu maximieren. Dadurch wird nicht nur 
die Umweltbelastung reduziert, son-
dern auch wirtschaftlicher Mehrwert 
geschaffen, indem Unternehmen lang-
fristig unabhängiger von schwindenden 
Ressourcen werden.7 

Angesichts zunehmender ökologischer 
Belastungen und der Endlichkeit natür-
licher Ressourcen rückt die Kreislauf-
wirtschaft verstärkt in den Fokus von 
Politik und Wirtschaft. Die Europäische 
Union hat mit dem Aktionsplan für die 
Kreislaufwirtschaft (CEAP) und weiteren 
Initiativen regulatorische Leitplanken 
geschaffen, um die Transformation von 
Unternehmen und Industrien zu unter-
stützen. Die Umstellung auf eine res-
sourcenschonende Wirtschaftsweise ist  
jedoch komplex. Es erfordert Anpassun-
gen in Wertschöpfungsketten, Geschäfts-
modellen und Produktionsprozessen.

Die Kreislaufwirtschaft verfolgt drei 
zentrale Ziele:8

Vermeidung von Abfall und Umwelt-
verschmutzung – Durch nachhalti-
ges Produktdesign, effiziente Pro-
duktionsmethoden und optimierte 
Materialflüsse sollen Abfälle von 
Beginn an reduziert und Umwelt- 
belastungen minimiert werden.

Werterhaltung von Produkten und 
Materialien – Ressourcen sollen 
möglichst lange im Kreislauf ge-
halten werden, indem Produkte 
wiederverwendet, repariert oder 
recycelt werden. So wird der Wert 
von Materialien und Komponen-
ten erhalten und unnötige Neu- 
anschaffungen vermieden.

Sicherung des natürlichen Res-
sourcenflusses – Die Kreislaufwirt-
schaft stellt sicher, dass natürliche 
Ressourcen innerhalb ihrer re-
generativen Kapazitäten genutzt 
werden. Dies geschieht durch die 
Förderung nachhaltiger Material-
kreisläufe, den Einsatz regene-
rativer Rohstoffe sowie die Ver-
meidung einer Übernutzung, um 
langfristig die ökologische Balance 
aufrechtzuerhalten.

7  Lacy, Long, und Spindler, The Circular Economy Handbook
8  Geissdoerfer, „The Circular Economy – A New Sustainability Paradigm?“
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Das Fundament der 
Kreislaufwirtschaft

       Ziele der Kreislaufwirtschaft
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9  Lewandowski, „Designing the Business Models for Circular Economy—Towards the Conceptual Framework“
10  Potting u. a., „CIRCULAR ECONOMY: MEASURING INNOVATION IN THE PRODUCT CHAIN“
11  Ellen MacArthur Foundation, „Towards the circular economy“
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Von linear zu zirkulär

Die Umsetzung dieser Ziele basiert auf mehreren fundamentalen Prinzipien:9

Zur Umsetzung der Prinzipien kommen ver-
schiedene Strategien zum Einsatz. Eine zen-
trale Methode ist das 9R-Rahmenwerk, das 
Maßnahmen von der Vermeidung über die  
Wiederverwendung bis hin zur stofflichen 
Rückgewinnung umfasst. Darüber hinaus 
leisten zirkuläre Geschäftsmodelle einen 
entscheidenden Beitrag dazu, nachhaltige  
Wertschöpfungsketten aufzubauen und  
ökonomische Vorteile durch ressourcen- 
schonende Prozesse zu realisieren.10,11

Design für Zirkularität – Produkte  
werden so entwickelt, dass sie 
langlebig, reparierbar und recy-
celbar sind. Modulare Bauweisen 
ermöglichen eine einfache Wie-
deraufbereitung und verlängern 
die Nutzungsdauer.

Stärkung der Resilienz durch Viel-
falt – Ein widerstandsfähiges Sys-
tem zeichnet sich durch Diversi-
tät und Anpassungsfähigkeit aus. 
Effiziente Prozesse allein reichen 
nicht aus, um unvorhergesehe-
ne Markt- oder Umweltverände-
rungen zu bewältigen. Die Kreis-
laufwirtschaft setzt daher auf ein 
robustes Design und alternative 
Versorgungsstrategien, um Risiken 
durch Engpässe oder wirtschaft- 
liche Schwankungen abzufedern.

Einsatz erneuerbarer Ressourcen –  
Die Kreislaufwirtschaft setzt auf 
regenerative Materialien und  
erneuerbare Energiequellen, um 
fossile Rohstoffe und nicht nach-
haltige Materialien zu ersetzen.

Systemdenken und Kooperation –  
Eine erfolgreiche Kreislaufwirt-
schaft erfordert eine enge Zu-
sammenarbeit zwischen Industrie, 
Wissenschaft, Politik und Verbrau-
cher:innen. Nur durch vernetzte  
Ansätze können nachhaltige  
Lösungen etabliert werden.

Denken in Kaskaden und indus-
trielle Symbiose – Kreislaufwirt-
schaft maximiert den Wert biologi-
scher und technischer Materialien, 
indem sie eine mehrfache Nut-
zung in unterschiedlichen Anwen-
dungen ermöglicht. Materialien 
sollten zunächst für hochwertige 
Zwecke genutzt werden, bevor sie 
in nachgelagerte Prozesse über-
gehen. Zudem wird durch indust-
rielle Kooperationen die Weiter-
verwertung von Nebenprodukten 
und Abfallstoffen gefördert, um 
Ressourcen bestmöglich im Wirt-
schaftskreislauf zu halten.

Prinzipien der Kreislaufwirtschaft Methoden & Strategien

Die Kreislaufwirtschaft stellt einen zentralen Ansatz zur nachhaltigen Transformation von 
ökonomischen und gesellschaftlichen Strukturen dar. Durch gezielte Innovationsstrategien 
und regulatorische Unterstützung kann sie langfristig zu einer effizienteren Ressourcen- 
nutzung und einer ökologisch verträglichen Wertschöpfung beitragen.

Welche Faktoren zur erfolgreichen Einführung 
von zirkulären Geschäftsmodellen dienen und 
in welcher Reihenfolge diese Geschäftsmo-
delle in Produktionsunternehmen integriert 
werden sollten wurde im Whitepaper „Zukunft 
Kreislaufwirtschaft: Circular Business Models.  
Erfolgsfaktoren für die Transformation zu zirkulä-
ren Geschäftsmodellen“ ausführlich untersucht 
und beschrieben. Das Paper ist unter folgen-
dem Link aufrufbar: Zukunft Kreislaufwirtschaft. 

Jetzt 
Vollverrsion

downloaden!

https://efs.consulting/insight/zirkulaere-geschaeftsmodelle/
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Regulatorische Rahmenbedingungen in der EU für Kreislaufwirtschaft
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Die Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft erfordert nicht nur tech-
nologische Innovationen und wirtschaftliche Anpassungen, sondern auch 
eine gezielte gesetzliche Steuerung. Die Europäische Union spielt hierbei 
eine wesentliche Rolle, indem sie mit umfangreichen rechtlichen Vorgaben 
und politischen Strategien die Weichen für eine nachhaltige Wirtschafts-
weise stellt. Regulatorische Maßnahmen fungieren nicht nur als Anreiz- 
system zur Förderung nachhaltiger Wirtschaftsweisen, sondern setzen 
auch verbindliche Rahmenbedingungen fest, um Abfälle zu reduzieren,  
Ressourcen effizienter zu nutzen und Umweltbelastungen zu minimieren.

Seit der Aufnahme von Umweltzielen in die Einheitliche Europäische Akte 
im Jahr 1987 hat sich der Umweltschutz kontinuierlich als zentrale Säu-
le der europäischen Politik etabliert. Besonders mit der „Europa 2020“- 
Strategie und der Initiative „Ressourcenschonendes Europa“ rückte die  
Effizienz im Umgang mit natürlichen Ressourcen stärker in den Fokus. Ein 
entscheidender Wendepunkt war das erste Legislativpaket zur Kreislauf-
wirtschaft, das 2015 mit dem Aktionsplan für eine Kreislaufwirtschaft über-
arbeitet wurde. Dieser Plan umfasste 54 Maßnahmen zur Förderung eines 
nachhaltigen Materialmanagements und diente als Grundlage für weiter-
führende gesetzliche Regelungen.12,13Regulatorische Rahmen-

bedingungen in der EU  
für Kreislaufwirtschaft

12  Domenech und Bahn-Walkowiak, „Transition Towards a Resource Efficient Circular Economy in Europe“
13  Europäische Kommission, „Den Kreislauf schließen – Ein Aktionsplan der EU für die Kreislaufwirtschaft“

14



        ZENTRALE HANDLUNGSFELDER – EUROPÄISCHER GRÜNER DEAL   

14  Europäische Kommission, „Ein neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft Für ein saubereres und      
     wettbewerbsfähigeres Europa“
15  in Anlehnung an Europäische Kommission, „European Green Deal“
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Mit dem Europäischen Grünen Deal, der 2019 von der Europäischen Kommission 
vorgestellt wurde, wurde die Kreislaufwirtschaft zu einem integralen Bestand-
teil der europäischen Wachstumsstrategie. Ziel ist es, Europa bis 2050 zur ersten  
klimaneutralen Wirtschaftsregion zu machen. Der Grüne Deal umfasst eine  
Reihe von Initiativen, darunter Vorschriften für nachhaltige Produkte, Strategien 
zur Abfallvermeidung und Vorgaben für ressourcenschonende Industrien. Im 
Jahr 2020 wurde ein neuer Aktionsplan für die Kreislaufwirtschaft veröffentlicht, 
der 35 weitere Maßnahmen beinhaltet. Dieser Aktionsplan konzentriert sich  
insbesondere auf rohstoffintensive Sektoren wie Bauwesen, Textilien, Kunststoffe  
und Elektronik und fordert Unternehmen auf, kreislauforientierte Geschäfts- 
modelle zu entwickeln.14 

Um die Transformation weiter voranzutreiben, setzt die EU auf eine Vielzahl  
gesetzlicher Regelwerke. Dazu gehören verbindliche Ökodesign-Richtlinien, 
strengere Vorschriften für Recyclingquoten und Maßnahmen zur Reduzierung 
von umweltschädlichen Substanzen in Produkten. Neben der Förderung von  
Innovationen spielt auch die Einbindung lokaler Akteure eine wesentliche Rolle: 
Städte und Regionen sollen nachhaltige Infrastrukturen ausbauen und Bürger:in-
nen aktiv in den Wandel einbeziehen. Gleichzeitig strebt die EU an, ihre Vorrei-
terrolle im Bereich der Kreislaufwirtschaft international zu festigen, indem sie 
weltweit Nachhaltigkeitsstandards setzt und in den globalen Handel integriert.

Mit dem Amtsantritt der neuen Europäischen Kommission für die Legislatur-
periode 2024–2029 zeichnen sich nun weitere politische Prioritäten ab, die den 
bisherigen Kurs fortführen und zugleich neue Schwerpunkte setzen. Nachhal-
tigkeit, industrielle Wettbewerbsfähigkeit und strategische Resilienz rücken  
dabei noch stärker in den Mittelpunkt – auch vor dem Hintergrund geopoliti-
scher Unsicherheiten und des globalen Innovationswettlaufs. Eine besonders 
relevante Initiative in diesem Kontext ist der „Clean Industrial Deal“, der als Teil 
der übergeordneten Strategie „A new plan for Europe’s sustainable prosperity 
and competitiveness“ angekündigt wurde und u. a. den Übergang zu einer zirku-
lären Wirtschaft weiter vorantreiben soll.

Regulatorische Rahmenbedingungen in der EU für Kreislaufwirtschaft

© Adobestock: Chor muang
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Abbildung 2: Zentrale Handlungsfelder des Europäischen Grünen Deals15
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EU-Gesetzgebung als Treiber der Kreislaufwirtschaft
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h Die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft in der Europäischen Union basiert auf einer Vielzahl 

rechtlicher Regelungen, die miteinander verzahnt sind und verschiedene Sektoren und 
Wirtschaftsbereiche betreffen. Diese Rechtsvorschriften bilden ein ganzheitliches Rah-
menwerk, das von Produktdesign und Ressourcennutzung über Emissionsreduzierung 
bis hin zu Handelsmechanismen reicht. Diese sind nicht isoliert zu betrachten, sondern 
greifen ineinander, um eine kohärente und effektive Transformation zu einer ressourcen- 
schonenden Wirtschaft zu ermöglichen.

Durch die kontinuierliche Anpassung und Erweiterung des Rechtsrahmens stellt die EU  
sicher, dass sowohl wirtschaftliche als auch ökologische Interessen berücksichtigt werden. 
Unternehmen und Mitgliedstaaten sind gefordert, sich mit den stetig weiterentwickelnden 
Vorschriften auseinanderzusetzen und diese in ihre Strategien und Geschäftsmodelle zu 
integrieren. Dabei stehen zahlreiche Regelwerke in enger Verbindung zueinander, um eine 
umfassende Umsetzung der Kreislaufwirtschaft sicherzustellen.

EU-Gesetzgebung 
als Treiber der 
Kreislaufwirtschaft Abbildung 3: Regulatorischer Anforderungen im Kontext ökologischer Nachhaltigkeit & Kreislaufwirtschaft

CO2-Reduktionsziele &  
Emissionsvorgaben

ESG &  
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Kritische Rohstoffe &  
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Digitaler Produktpass  
(DPP) & Lieferketten- 

transparenz
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Materialvorgaben

REGUL ATORISCHE ANFORDERUNGEN
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Ein Schlüsselbaustein der Kreislaufwirtschaftsstrategie für die Automobilindus-
trie ist der Vorschlag für eine Verordnung zur kreislauforientierten Konstruktion 
von Fahrzeugen. Diese soll die bestehende Richtlinie zu Altfahrzeugen sowie die  
Typengenehmigungsrichtlinie hinsichtlich Wiederverwendbarkeit, Recycling- 
fähigkeit und Verwertbarkeit ersetzen und neue Anforderungen einführen. Im  
Fokus stehen unter anderem:

Die Verordnung verfolgt das Ziel, die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft konse-
quent in der Automobilbranche zu verankern. Durch strengere Anforderungen an 
Wiederverwendung, Recycling und ressourcenschonendes Design soll der Über-
gang zu einer nachhaltigen Fahrzeugproduktion etabliert und die Effizienz im  
Materialkreislauf verbessert werden.17

EU-Gesetzgebung als Treiber der Kreislaufwirtschaft

16  „Waste from Car Production in the EU“
17  Europäische Kommission, „Vorschlag für eine VERORDNUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 
    über Anforderungen an die kreislauforientierte Konstruktion von Fahrzeugen und über die Entsorgung von Altfahr 
    zeugen, zur  Änderung der Verordnungen (EU) 2018/858 und (EU) 2019/1020 und zur Aufhebung der Richtlinien  
      2000/53/EG und 2005/64/EG“

21

Mindestrezyklatanteil (Anteil an Sekundärrohstoffen, die in neue Produkte  
einfließen): Ein fester Anteil an recyceltem Kunststoff, insbesondere aus  
Altfahrzeugen sowie an anderen Materialien wie Stahl und Aluminium  
wird vorgeschrieben.

Strategie für die Kreislaufwirtschaft: Darlegung der Maßnahmen, die umgesetzt  
werden, um die Anforderungen an ein kreislauforientiertes Produktdesign zu 
erfüllen, einschließlich der Erhöhung des Anteils recycelter Materialien.

Digitaler Kreislaufpass: Für Fahrzeuge wird ein digitaler Kreislaufpass einge-
führt, der einen detaillierten Überblick über den ökologischen Fußabdruck 
eines Fahrzeugs von „cradle to grave“ bietet.

Abbildung 4: Abfälle aus der Automobilproduktion in der EU16

Abfall insgesamt (T/Jahr)

ABFÄLLE AUS DER AUTOMOBILPRODUKTION
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Während der Unterschied in der Gesamtmenge an Abfall in der Automobilproduktion zwi-
schen 2005 und heute vergleichsweise gering ist, ist der Abfall pro produziertem Fahrzeug 
im gleichen Zeitraum deutlich gestiegen. Die folgende Grafik verdeutlicht diesen Trend als 
wichtigen Indikator für die wachsende Ressourcenintensität je Fahrzeugeinheit. Dies unter-
streicht die Notwendigkeit von regulatorischen Maßnahmen, um die Schließung von Material- 
kreisläufen systematisch zu fördern und die Ressourceneffizienz gezielt zu verbessern.

Kreislauforientierte Gestaltung von Fahrzeugen4.1. 

Im Folgenden werden zentrale europäische Rechtsakte vorgestellt, die maßgeblich zur  
Förderung der Kreislaufwirtschaft beitragen und deren Einhaltung für Unternehmen und 
Mitgliedstaaten von zentraler Bedeutung ist.
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Batterien sind essenziell für die Energiewende und Elektromobilität, doch ihre Herstel-
lung und Entsorgung bringen erhebliche Umweltbelastungen mit sich. Um diese zu mini-
mieren, setzt die EU mit neuen Vorschriften verstärkt auf Kreislaufwirtschaft, Transparenz 
und nachhaltige Materialnutzung. Die aktuellen Regelungen sollen klare Rahmenbedin-
gungen für die Batterieindustrie schaffen und fordern Hersteller auf, recycelte Materia-
lien einzusetzen, CO2-Emissionen zu reduzieren und eine ressourcenschonende Produkt-
gestaltung zu gewährleisten.

Ein zentraler Bestandteil der neuen Vorschriften ist die Verpflichtung zur Nutzung recycel-
ter Inhaltsstoffe. Hersteller müssen künftig Mindestanteile an recyceltem Kobalt (16 %), Blei 
(85 %), Lithium (6 %) und Nickel (6 %) in neuen Batterien verwenden, um die Abhängigkeit 
von Primärrohstoffen zu verringern und die Kreislaufführung wertvoller Materialien zu stär-
ken. Gleichzeitig wird erstmals eine Pflicht zur Deklaration des CO2-Fußabdrucks bestimm-
ter Batterietypen eingeführt, um Emissionen entlang der Lieferkette transparent zu machen.

Die Einführung eines digitalen Batteriepasses sorgt für mehr Nachvollziehbarkeit über den 
gesamten Lebenszyklus einer Batterie. Über einen QR-Code abrufbar, werden Informatio-
nen wie Rezyklatgehalt, CO2-Bilanz und EU-Konformitätserklärung dokumentiert/einseh-
bar. Zudem werden Materialbeschränkungen für umweltschädliche Stoffe verschärft, um 
Risiken für Umwelt und Gesundheit zu minimieren.

Diese Maßnahmen setzen starke Anreize für eine nachhaltige und emissionsarme Batte-
riewirtschaft. Sie fördern somit nicht nur die Kreislaufwirtschaft, sondern tragen zur Ent-
wicklung ressourcenschonender Energiespeicherlösungen bei – ein entscheidender Schritt 
in Richtung Klimaneutralität.18

18  Europäische Kommission, „VERORDNUNG (EU) 2023/1542 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 12. Juli 20 
     23 über Batterien und Altbatterien, zur Änderung der Richtlinie 2008/98/EG und der Verordnung  (EU) 2019/1020 und zur Auf- 
     hebung der Richtlinie 2006/66/EG“

EU-Gesetzgebung als Treiber der Kreislaufwirtschaft

Batterieregulierung:  
Transparenz & Recycling als neue Standards

4.2. 

Abbildung 5: : Handlungsfelder & Maßnahmen für „Electric Vehicle Batteries“ der Batterierichtlinie neu

HANDLUNGSFELDER & MASSNAHMEN
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Die Reduzierung von Emissionen im Straßenverkehr ist ein 
zentraler Bestandteil der europäischen Umwelt- und Klimapo-
litik. Mit der Euro-7-Verordnung (2024/1257) sowie den neuen 
CO2-Emissionsnormen für Pkw (2023/851) und schwere Nutz-
fahrzeuge (2024/1610) setzt die EU neue Maßstäbe, um sowohl 
lokale Luftverschmutzung als auch Treibhausgasemissionen 
signifikant zu senken. Diese Regulierungen verlangen von  
Herstellern weitreichende Anpassungen in der Motorentechno-
logie, Emissionskontrolle und Effizienzsteigerung.

19  „CO2 Emissions from New Cars by Country“

EU-Gesetzgebung als Treiber der Kreislaufwirtschaft

Sauberer Verkehr:  
Schadstoff- & CO2-Grenzen für die Mobilität der Zukunft

4.3. 

Abbildung 6: CO2-Emissionen von Neuwagen nach Ländern19
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Euro 7 – Strengere Grenzwerte für Schadstoffemissionen

Die Euro-7-Verordnung harmonisiert die Emissionsvorgaben für Pkw, Transporter, Lkw und 
Busse und verschärft dabei nicht nur die Grenzwerte für Stickoxide (NOx), Feinstaub (PM) 
und Kohlenmonoxid (CO), sondern reguliert auch Brems- und Reifenabrieb. Ziel ist es, die 
Emissionen unter realen Betriebsbedingungen weiter zu reduzieren und den Schadstoffaus-
stoß von Fahrzeugen über den gesamten Lebenszyklus hinweg messbar zu verringern.

Neben strengeren Grenzwerten fordert die Verordnung die Einhaltung der Emissionswerte 
über die gesamte Fahrzeuglebensdauer. Durch verpflichtende Echtzeit-Überwachungs- 
methoden wird überprüft, ob Fahrzeuge über einen festgelegten Zeitraum weitestgehend 
emissionsarm bleiben. Gleichzeitig werden die Haltbarkeitsanforderungen für emissions- 
mindernde Systeme verschärft, um eine dauerhafte Funktion sicherzustellen.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der digitalen Emissionskontrolle. Moderne On-Board-
Diagnosesysteme (OBD) und On-Board-Monitoring-Systeme (OBM) sollen eine kontinuier-
liche Überwachung von Emissionen ermöglichen, Manipulationen verhindern und früh-
zeitig technische Probleme erkennen. Diese Maßnahmen stellen sicher, dass Fahrzeuge 
nicht nur auf dem Prüfstand, sondern auch im realen Straßenverkehr die vorgegebenen 
Grenzwerte einhalten.20

CO2-Emissionsnormen für Pkw (2023/851) – Dekarbonisierung des Individualverkehrs

Die Verordnung setzt ehrgeizige CO2-Reduktionsziele für Personenkraftwagen und leichte  
Nutzfahrzeuge, um den Übergang zu emissionsarmen Antrieben zu beschleunigen. Die 
Hauptziele:21 

	 55 % weniger CO2-Emissionen für neue Pkw bis 2030 (im Vergleich zu 2021)

	 50 % weniger CO2-Emissionen für leichte Nutzfahrzeuge bis 2030

	 100 % Reduktion für neue Pkw und leichte Nutzfahrzeuge bis 2035, womit 
	 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge zugelassen werden

Damit wird der Verbrennungsmotor für Neuwagen in der EU ab 2035 faktisch auslaufen. 
Hersteller müssen ihre Flotten zunehmend auf Elektromobilität oder alternative Antriebe 
umstellen, um die strengen Vorgaben einzuhalten.

Ein gemeinsamer Schritt in Richtung Klimaneutralität

Während die Euro-7-Verordnung darauf abzielt, den Ausstoß 
gesundheits- und umweltschädlicher Schadstoffe umfas-
send zu verringern, legen die CO2-Normen den Fokus auf die  
Dekarbonisierung des Verkehrssektors. Zusammen bilden sie 
einen umfassenden regulatorischen Rahmen, der den Wandel 
hin zu einer emissionsfreien Mobilität in Europa beschleunigt. 

Die neuen Vorgaben erfordern erhebliche Investitionen in 
emissionsarme Antriebstechnologien und innovative Fahr-
zeugkonzepte. Gleichzeitig bietet sie die Möglichkeit, den 
Verkehrssektor nachhaltig zu transformieren und einen  
substanziellen Beitrag zur Erreichung der europäischen  
Klimaziele zu leisten.

CO2-Emissionsnormen für schwere Nutzfahrzeuge 
(2024/1610) – Effizienzsteigerung im Güterverkehr

Schwere Nutzfahrzeuge tragen erheblich zu den CO2-Emis- 
sionen im Verkehrssektor bei. Die Verordnung (2024/1610) 
setzt daher ambitionierte Reduktionsziele für Lkw und Busse:22 

	 15 % weniger CO2-Emissionen von 2025 bis 2029 
	 für bestimmte Fahrzeuggruppen

	 45 % weniger CO2-Emissionen von 2030 bis 2034 
	 (außer Arbeitsfahrzeuge)

	 65 % weniger CO2-Emissionen von 2035 bis 2039

	 90 % Reduktion ab 2040

21  Europäische Kommission, „VERORDNUNG (EU) 2023/851 DES EUROPÄISCHEN PARLAME 
     NTS UND DES RATES vom 19. April 2023 zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/631 im  
     Hinblick auf eine Verschärfung der CO2-Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen  
     und für neue leichte Nutzfahrzeuge im Einklang mit den ehrgeizigeren Klimazielen der  
     Union“ 
22  Europäisches Parlament, „Klimawandel in Europa: Zahlen und Fakten“

EU-Gesetzgebung als Treiber der Kreislaufwirtschaft

20  Europäische Kommission, „VERORDNUNG (EU) 2024/1257 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 24. April 2024  
     über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Motoren sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen  
     Einheiten für diese Fahrzeuge hinsichtlich ihrer Emissionen und der Dauerhaltbarkeit von Batterien (Euro 7), zur Änderung der Ver- 
     ordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnungen (EG) Nr. 715/2007 und  
     (EG) Nr. 595/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates, der Verordnung (EU)  Nr. 582/2011 der Kommission, der Verordnung  
     (EU) 2017/1151 der Kommission, der Verordnung (EU) 2017/2400 der Kommission und der Durchführungsverordnung (EU) 2022/ 
     1362 der Kommission“



Die, im Jahr 2024 in Kraft getretene, neue Ökodesign-Verordnung ersetzt die bis-
herige Ökodesign-Richtlinie, die sich ausschließlich auf energiebetriebsrelevan-
te Produkte beschränkte. Mit der neuen Verordnung wird der Anwendungsbe-
reich erheblich erweitert: Durch delegierte Rechtsakte können nun nahezu alle 
physischen Waren einbezogen werden. Ziel ist es, Nachhaltigkeitsanforderun-
gen für eine breite Palette von Produkten verbindlich zu machen und so deren 
Umweltauswirkungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu minimieren.

Im Rahmen der Verordnung wurden 20 Produktparameter festgelegt, anhand 
derer bis zu 16 zentrale Nachhaltigkeitsaspekte – darunter Reparierbarkeit, 
Rezyklatanteil, Recyclingfähigkeit und Energieeffizienz – je nach Produktgruppe  
optimiert werden sollen. Diese Maßnahmen sollen dazu beitragen, nachhalti-
ge Produkte zur Norm zu machen und ressourcenschonende Produktdesigns  
europaweit zu fördern.

Neben den technischen Anforderungen verpflichtet die Verordnung Hersteller 
dazu, detaillierte Produktinformationen bereitzustellen, um die Langlebig-
keit und Kreislauffähigkeit von Produkten zu unterstützen. Dazu gehören unter  
anderem Anleitungen zur sachgerechten Demontage und Reparatur sowie  
Umweltindikatoren wie der CO2-Fußabdruck eines Produkts. Um den Zugang zu 
diesen Informationen für Verbraucher:innen und Unternehmen zu erleichtern, 
wird ein digitaler Produktpass eingeführt, der relevante Nachhaltigkeitsdaten 
transparent zur Verfügung stellt.

Ein weiterer Aspekt der neuen Verordnung betrifft den Umgang mit unverkauften  
Waren. Unternehmen müssen künftig Menge und Gewicht nicht-verkaufter und 
vernichteter Produkte sowie die Gründe dafür offenlegen. Zudem wurde ein  
Verbot der Zerstörung unverkaufter Kleidung, Schuhe und Bekleidungszubehör 
eingeführt, um unnötige Ressourcenverschwendung zu verhindern.

Mit diesen Maßnahmen schafft die neue Ökodesign-Verordnung einen umfassenden  
Rahmen für eine nachhaltigere Produktgestaltung und stärkt sowohl die Verantwortung 
der Hersteller als auch die Entscheidungskompetenz der Verbraucher:innen.23

23  Europäische Kommission, „VERORDNUNG (EU) 2024/1781 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES   
     vom 13. Juni 2024 zur Schaffung eines Rahmens für die Festlegung von Ökodesign-Anforderungen für nachhaltige  
     Produkte, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2020/1828 und der Verordnung (EU) 2023/1542 und zur Aufhebung  
     der Richtlinie 2009/125/EG“ 
24  In Anlehnung an Tichoniuk, „Digital Product Passport (DPP) as an Important Mechanism Supporting the Circular  
     Economy“

EU-Gesetzgebung als Treiber der Kreislaufwirtschaft

Ökodesign 2.0:  
Nachhaltigkeit ab Werk

4.4. 
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Abbildung 7: Politischer Rahmen des Green Deal rund um die „Ecodesign for Sustainable Products Regulation“ (ESPR)24

POLITISCHER R AHMEN DES EU GREEN DEAL
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Die Richtlinie 2024/1799 ergänzt die Ökodesign-Verordnung, indem sie konkrete Maß-
nahmen zur Förderung von Reparaturen und Verlängerung der Produktlebensdauer ein-
führt. Während die Ökodesign-Verordnung die technische Grundlage für die Reparierbar-
keit von Produkten schafft, stärkt diese Richtlinie das Recht der Verbraucher:innen, ihre 
Produkte auch nach Ablauf der gesetzlichen Gewährleistung kosteneffizient reparieren 
zu lassen – sei es durch den Hersteller selbst oder durch autorisierte Drittdienstleister.

Ein zentrales Instrument der Richtlinie ist die Einführung einer EU-weiten Online-
Plattform, die darauf ausgerichtet ist, Verbraucher:innen einen niederschwelligen und  
effizienten Zugang zu qualifizierten Reparaturdienstleistern in ihrer jeweiligen Region 
zu ermöglichen. Diese Plattform soll nicht nur Transparenz über Verfügbarkeit, Preise 
und Qualität von Reparaturdienstleistungen schaffen, sondern auch sicherstellen, dass 
nachhaltige Alternativen zum Neukauf leichter in Anspruch genommen werden können.

Die neuen regulatorische Vorgaben beziehen sich auf zehn spezifische Produktgruppen,  
die aufgrund ihrer hohen Reparaturanfälligkeit und nachhaltige Nutzung eine  
signifikante Reduktion von Elektroschrott ermöglichen. Dazu gehören unter anderem 
Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen, Geschirrspüler und Kühlgeräte, aber auch weit 
verbreitete Elektronikprodukte wie elektronische Displays, Server, Datenspeicherpro-
dukte und Mobiltelefone.

Durch diese Maßnahmen soll die Reparatur zu einer wirtschaftlich attraktiven und  
praktischen Option für Verbraucher:innen werden, um die Lebensdauer von Produkten 
zu maximieren und unnötige Ressourcenverschwendung zu vermeiden. Die EU setzt  
damit einen klaren Anreiz für nachhaltigen Konsum und stärkt sowohl die Position der 
Verbraucher als auch die Marktchancen unabhängiger Reparaturanbieter.25 

25  Europäische Kommission, „RICHTLINIE (EU) 2024/1799 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 13. Juni 2024 
     über gemeinsame Vorschriften zur Förderung der Reparatur von Waren und zur Änderung der  Verordnung (EU) 2017/2394  
     und der Richtlinien (EU) 2019/771 und (EU) 2020/1828“.

EU-Gesetzgebung als Treiber der Kreislaufwirtschaft

Recht auf Reparatur:  
Mehr Kreislauf durch längere Nutzung

4.5. 

Eine funktionierende Kreislaufwirtschaft erfordert nicht nur nachhaltige Produkte 
und Recycling-Infrastrukturen, sondern auch resiliente, transparente und umwelt-
freundliche Lieferketten. Um sicherzustellen, dass Rohstoffe verantwortungsvoll 
beschafft, CO2-Emissionen aus Importen angemessen bepreist und Unternehmen 
stärker in die Pflicht genommen werden, hat die EU mehrere Regulierungen ein-
geführt. Dazu gehören das CO2-Grenzausgleichssystem (CBAM), der Critical Raw  
Materials Act (CRMA) und die Corporate Sustainability Due Diligence Directive 
(CSDDD) – drei sich ergänzende Maßnahmen, die darauf abzielen, Umweltbe- 
lastungen zu reduzieren, Abhängigkeiten zu verringern und nachhaltige Produkt- 
ions- und Handelspraktiken zu fördern.

CBAM setzt gezielt am Problem der ungleichen CO2-Bepreisung an. Es sorgt dafür, 
dass importierte Waren aus emissionsintensiven Sektoren nicht günstiger sind als 
vergleichbare EU-Produkte, die unter strengeren Klimavorgaben hergestellt wer-
den. Importierte Waren wie Eisen und Stahl, Aluminium oder Zement unterliegen 
künftig denselben CO2-Kosten wie innerhalb der EU produzierte Güter. Dadurch wird 
verhindert, dass emissionsreiche Importe einen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber 
nachhaltigeren Alternativen erhalten. Gleichzeitig schafft die Regulierung indirekt 
Anreize für den Einsatz recycelter Materialien, da diese oft mit geringeren Emissio-
nen verbunden sind und somit wirtschaftlich attraktiver werden.26 

Gleichzeitig soll der CRMA die europäische Abhängigkeit von kritischen Rohstof-
fen verringern und eine widerstandsfähigere Rohstoffversorgung sicherstellen. Der  
Zugang zu essenziellen Materialien wie Kobalt, Kupfer, Aluminium und seltenen 
Erden wird zunehmend zu einer geopolitischen Herausforderung, insbesondere in 
Schlüsselindustrien wie der Elektromobilität oder den erneuerbaren Energien. 

Globale Verantwortung:  
Lieferketten, Rohstoffe & CO2 im Fokus

4.6. 

26  Europäische Kommission, „VERORDNUNG (EU) 2023/956 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES  
     RATES vom 10. Mai 2023 zur Schaffung eines CO2-Grenzausgleichssystems“
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Um die Versorgungssicherheit zu stärken, legt die Verordnung für das Jahr 2030 vier  
zentrale Ziele fest: 

Mindestens 10 % des jährlichen EU-Verbrauchs sollen aus der Gewinnung innerhalb der EU 
stammen, 40 % aus der Verarbeitung in der EU, und 25 % aus innergemeinschaftlichem 
Recycling. Gleichzeitig darf höchstens 65 % des Verbrauchs eines strategischen Rohstoffs in 
einer Verarbeitungsstufe aus einem einzigen Drittland bezogen werden. Die gezielte Förde-
rung von Recycling und Kreislaufführung ist dabei ein integraler Bestandteil der Strategie.27

Ergänzend dazu verpflichtet die CSDDD große Unternehmen, soziale und ökologische  
Risiken in ihrer gesamten Lieferkette zu identifizieren, zu bewerten und zu minimieren. 
Unternehmen sind verpflichtet, die Einhaltung von Menschenrechts- und Umweltstandards 
sowohl innerhalb ihrer eigenen Produktion als auch entlang der vorgelagerten Lieferket-
te zu gewährleisten. Der Fokus liegt dabei auf einer verantwortungsvollen Rohstoffbe-
schaffung, die darauf abzielt, umweltschädliche Praktiken zu unterbinden und faire sowie  
sozialverträgliche Produktionsbedingungen zu fördern. Während die Richtlinie keine direkten  
Recyclingverpflichtungen enthält, kann sie indirekt nachhaltige Praktiken fördern, indem 
sie von Unternehmen fordert, Umweltaspekte über die gesamte Wertschöpfungskette  
hinweg zu berücksichtigen.28

In der Praxis greifen diese drei Regulierungen eng ineinander: Während CBAM klimaschäd-
liche Produktion aus finanzieller Sicht unattraktiv macht, stärkt CRMA die europäische Kreis-
laufwirtschaft durch höhere Recyclingquoten und Rohstoffunabhängigkeit. Gleichzeitig 
sorgt CSDDD dafür, dass nachhaltige Praktiken entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
verankert werden. Gemeinsam bilden sie eine regulatorische Grundlage, die Unternehmen 
dazu anhält, ihre Produktion umweltfreundlicher zu gestalten, recycelte Materialien ver-
stärkt zu nutzen und soziale Verantwortung in globalen Lieferketten zu übernehmen. Die-
se Maßnahmen leisten somit einen entscheidenden Beitrag zur Umsetzung der Kreislauf- 
wirtschaft und zu einer nachhaltigeren, resilienteren europäischen Wirtschaft.

27  Europäische Kommission, „VERORDNUNG (EU) 2024/1252 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES  
     RATES vom 11. April 2024 zur Schaffung eines Rahmens zur Gewährleistung einer sicheren und nachhaltigen  
     Versorgung mit  kritischen Rohstoffen und zur Änderung der Verordnungen (EU) Nr. 168/2013, (EU) 2018/858,  
     (EU) 2018/1724 und (EU) 2019/1020“

28  Europäische Kommission, „Richtlinie (EU) 2024/1760 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 über die Sorg- 
     faltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit und zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und der Verord- 
     nung (EU) 2023/2859 Text von Bedeutung für den EWR.“

EU-Gesetzgebung als Treiber der Kreislaufwirtschaft

Abbildung 8: Globale Lieferketten im Fokus – internationale Verflechtungen als Herausforderung 

GLOBALE LIEFERKETTEN IM FOKUS



34

Verpackungen sind aus modernen Liefer- und Vertriebssystemen nicht wegzudenken – 
sie schützen Produkte, ermöglichen Lagerung und Transport und tragen zur Markenkom- 
munikation bei. Gleichzeitig sind sie eine der größten Quellen für Abfall und Ressourcen-
verbrauch in der EU. Mit der neuen Verordnung (EU) 2025/40 reagiert die Europäische Union 
auf die steigende Menge an Verpackungsabfällen und deren negative Umweltauswirkun-
gen. Die Verordnung ersetzt die bisherige Richtlinie 94/62/EG und setzt neue Maßstäbe für  
einheitliche Anforderungen entlang des gesamten Lebenszyklus von Verpackungen – von 
der Gestaltung über den Materialeinsatz bis zur Entsorgung.

Ein zentrales Element der Verordnung ist die Einführung verpflichtender Kriterien zur  
Recyclingfähigkeit von Verpackungen. Künftig dürfen nur noch Verpackungen in Umlauf  
gebracht werden, die so gestaltet sind, dass sie effektiv getrennt gesammelt, sortiert und  
recycelt werden können. Ergänzend dazu schreibt die Verordnung verbindliche Mindest- 
anteile an recyceltem Kunststoff vor – differenziert nach Verpackungsart und Anwendungs-
bereich. Auch übermäßige Verpackung soll reduziert werden: Hierzu werden Volumen- 
begrenzungen und Wiederverwendungsziele eingeführt. Darüber hinaus verbietet die  
Verordnung bestimmte gesundheits- und umweltschädliche Stoffe wie PFAS in Verpackungen  
und fordert umfassende Kennzeichnungspflichten zur Recyclingfähigkeit und Material- 
zusammensetzung – auch in digitaler Form. Importierte Verpackungen unterliegen  
denselben Anforderungen, wodurch ein einheitliches Nachhaltigkeitsniveau innerhalb des 
EU-Binnenmarkts gewährleistet werden soll.

Für Unternehmen bringt die Verordnung konkrete Anpassungspflichten mit sich: Verpa-
ckungen müssen technisch überarbeitet, Materialeinsätze dokumentiert und neue Informa-
tionspflichten erfüllt werden. Der regulatorische Aufwand steigt deutlich, insbesondere im  
Hinblick auf Kennzeichnung, Nachweisdokumentation und die Koordination mit Zulieferern. 
Um fristgerecht auf die kommenden Pflichten reagieren zu können, ist ein frühzeitiges Ver-
ständnis der Anforderungen sowie eine systematische Umsetzungsstrategie entscheidend.29

29  Europäische Kommission, „VERORDNUNG (EU) 2025/40 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 19. Dezember  
     2024 über Verpackungen und Verpackungsabfälle, zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/1020 und der  Richtlinie (EU) 2019/904  
     sowie zur Aufhebung der Richtlinie 94/62/EG“
30  „Packaging Waste Statistics“

Verpackungen neu gedacht:  
Weniger Abfall, mehr Wiederverwendung

4.7. 

Abbildung 9: Entwicklung der Verpackungsabfälle in der EU von 2011 bis 202230

ENT WICKLUNG DER VERPACKUNGSABFÄLLE IN DER EU

EU-Gesetzgebung als Treiber der Kreislaufwirtschaft
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Verpackungsabfälle, aufgeschlüsselt nach Verpackungsmaterial , EU, 2011-2022   
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Die in diesem Whitepaper behandelten Rechtsakte bilden 
zentrale Säulen des europäischen Regelwerks zur Förde-
rung der Kreislaufwirtschaft. Doch sie sind bei Weitem nicht 
die einzigen Instrumente: Die Transformation hin zu einer 
ressourcenschonenden Wirtschaftsweise wird von einer 
Vielzahl weiterer rechtlicher Vorgaben begleitet, die über 
unterschiedliche Ebenen hinweg wirken.

Diese ergänzenden Vorschriften adressieren nicht nur  
einzelne Produkte oder Branchen, sondern greifen auf ver-
schiedenen Systemebenen – von der Mikroebene (Produkt- 
gestaltung und Nutzerverhalten), über die Mesoebene 
(Produktionsprozesse, Geschäftsmodelle und sektorüber-
greifende Strukturen) bis hin zur Makroebene (globale 
Lieferketten, Handel, Investitionsflüsse und strukturelle 
Rahmenbedingungen). Sie tragen alle dazu bei, eine um-
fassende Kreislaufwirtschaft nicht nur innerhalb einzelner 
Unternehmen, sondern in der gesamten Wirtschaft und  
Gesellschaft zu verankern.

Die regulatorischen Maßnahmen sind dabei nicht isoliert zu 
verstehen, sondern stehen in einem engen Zusammenspiel 
mit den bereits beschriebenen Verordnungen. Gemeinsam 
bilden sie ein zunehmend komplexeres Gefüge von Regu-
larien, das sowohl die Anforderungen an Unternehmen 
steigert als auch deren strategische Handlungsräume neu  
definiert. Für die Praxis bedeutet das: Ein ganzheitlicher Blick 
auf die regulatorische Landschaft ist unerlässlich, um recht-
zeitig auf neue Entwicklungen zu reagieren und die Poten-
ziale der Kreislaufwirtschaft systematisch zu erschließen.

EU-Gesetzgebung als Treiber der Kreislaufwirtschaft

Gesamtsystem EU-Regulierung:  
Weitere Bausteine der Transformation
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Monitoring als strategischer Erfolgsfaktor
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ba Die regulatorischen Rahmenbedingungen im Bereich der Nachhal-

tigkeit und Kreislaufwirtschaft befinden sich in einem dynamischen  
Wandel. Neue Gesetzesinitiativen, überarbeitete Richtlinien und  
ergänzende Durchführungsakte werden in immer kürzeren Abstän-
den auf den Weg gebracht – häufig mit weitreichenden Auswirkungen 
auf Produktgestaltung, Lieferketten und Berichtspflichten. Gerade im  
Kontext des Green Deal und der wachsenden Nachhaltigkeitsagenda 
der EU ist absehbar, dass die Zahl und Komplexität regulatorischer  
Anforderungen weiter zunehmen wird.

In diesem Umfeld wird ein systematisches Regulatorik-Monitoring zu 
einem unverzichtbaren Bestandteil unternehmerischer Compliance. 
Es reicht längst nicht mehr aus, sich lediglich auf bestehende Vor-
schriften zu konzentrieren. Vielmehr müssen Unternehmen in der 
Lage sein, aktuelle Entwicklungen frühzeitig zu identifizieren, deren 
Relevanz zu bewerten und rechtzeitig geeignete Maßnahmen ab-
zuleiten. Das betrifft nicht nur verabschiedete Rechtsakte, sondern 
auch politische Ankündigungen, Konsultationen, Entwürfe oder de-
legierte Rechtsakte, die in naher Zukunft verbindlich werden können.

Ein effektives Monitoring umfasst sowohl formalisierte Prozesse zur 
Beobachtung von Gesetzgebungsaktivitäten auf EU- und nationaler 
Ebene als auch interne Strukturen, die sicherstellen, dass relevante  
Informationen zielgerichtet an die zuständigen Stellen innerhalb 
des Unternehmens weitergegeben werden. Je nach Branche und  
Geschäftsmodell sind dabei unterschiedliche Fachbereiche betroffen – 
von Compliance und Recht über Nachhaltigkeitsmanagement bis hin 
zu Produktentwicklung und Einkauf.

Durch vorausschauendes Regulatorik-Monitoring können nicht nur Com-
pliance-Risiken minimiert, sondern auch strategische Vorteile realisiert 
werden: Wer regulatorische Trends früh erkennt, kann Innovationen ge-
zielter ausrichten, Investitionen absichern und sich im Wettbewerb besser 
positionieren. Unternehmen, die diese Aufgabe vernachlässigen, riskie-
ren hingegen operative Unsicherheiten, Verzögerungen bei der Umset-
zung und potenziell hohe Folgekosten durch verspätete Anpassungen.Regulatorik im Blick: 

Monitoring als 
strategischer Erfolgsfaktor

Abbildung 10: EFS-Regulatorik-Monitoring: 
von geltenden EU-Vorgaben bis zu lang-
fristigen Entwicklungstrends
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EFS-Regulierungsansatz:
Von Analyse zu 
Handlungsempfehlung
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EFS-Regulierungsansatz
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g Im Zuge der zunehmenden Komplexität europäischer Nachhaltigkeits- 

regulierung hat EFS Consulting ein strukturiertes Vorgehen zur Analyse  
des gesetzlichen Rahmens der Europäischen Union im Bereich öko-
logischer Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft entwickelt. Ziel des  
Vorhabens war es, ein tiefgehendes Verständnis der aktuellen und zu-
künftigen Anforderungen zu gewinnen, um Unternehmen fundiert bei der  
Erfüllung regulatorischer Pflichten zu unterstützen.

Hierzu wurde der gesamte relevante Rechtsrahmen auf EU-Ebene syste-
matisch untersucht – von bestehenden Vorschriften über strategische Initi-
ativen bis hin zu laufenden Gesetzgebungsverfahren und regulatorischen 
Trends. Diese Analyse umfasste sowohl sektorübergreifende als auch 
branchenspezifische Entwicklungen und berücksichtigte unterschiedliche 
regulatorische Ebenen von der Produktgestaltung bis hin zur Lieferkette.

Die gewonnenen Erkenntnisse wurden in ein unternehmensinternes  
Regulatorik-Tool überführt, das als Grundlage für ein effektives Monitoring 
dient. Es ermöglicht die frühzeitige Identifikation relevanter Nachhaltig-
keitsanforderungen sowie die strukturierte Ableitung unternehmensspezi-
fischer Handlungsbedarfe. Dadurch schaffen wir die notwendige Transpa-
renz, um Compliance-Risiken zu minimieren und gleichzeitig strategische 
Chancen zu erkennen.

Mit diesem Ansatz stellt EFS Consulting sicher, dass regulatorische  
Entwicklungen nicht nur beobachtet, sondern aktiv als Steuerungsinstru-
ment für nachhaltige Unternehmensführung genutzt werden können – im  
Einklang mit den Zielen der EU für eine grüne und resiliente Wirtschaft.
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EFS Consulting ist die größte unab-
hängige Unternehmensberatung Öster-
reichs. Mit Hauptsitz in Wien und einem 
Office in China führen wir Projekte in 
Europa, Asien und Amerika durch. Wir 
beraten Kunden entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette und entwickeln 
gemeinsam Ideen, Konzepte, Produkte 
und Services für die Zukunft. 

Mit gebündelter Expertise rund um das 
Thema Nachhaltigkeit begleiten wir 
Unternehmen und Organisationen in 
ihrer Transformation zu einem nachhal-
tigen Geschäftsmodell bzw. hin zu einer 
nachhaltigen Organisation. 

Kreislaufwirtschaft eröffnet Unterneh-
men dabei einzigartige Potentiale, die 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen und 
ökonomischen Mehrwert zu generieren. 


